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Erdölindustrie ist die grosse Gewinnerin
Mit dem revidierten CO2-Gesetz wäre die 
Möglichkeit zur Abgabebefreiung mittels 
Abschluss von Zielvereinbarungen auf alle 
Branchen ausgeweitet worden. Stattdessen 
sind die bereits betroffenen Unternehmen 
nun mit Mehrkosten konfrontiert, wodurch 
der Wirtschaftsstandort Schweiz an Attrak-
tivität einbüsst. Klare Gewinnerin ist die 
Erdölbranche, welche ab 2022 von signi-
fikanten Erleichterungen profitieren dürfte, 
sowohl durch den Wegfall von Mehrauf-
wendungen als auch besserer Wettbe-
werbsfähigkeit konventioneller Kraftstoffe 
gegenüber biogenen Alternativen.

Umkehr in der Klimapolitik abwenden – 
nachhaltige Beschaffungen fördern
Der Bund muss nun rasch dafür sorgen, 
dass die oben beschriebenen Massnahmen 
so weitergeführt werden, dass die Anreize 
zugunsten einer nachhaltigen Energiever-
sorgung sowie die wirtschaftliche Wett-
bewerbsfähigkeit erhalten bleiben. An-
sonsten droht nicht nur ein Stillstand, 
sondern sogar eine Umkehr der bisherigen 
Klimapolitik. Mit der Totalrevision des 
Beschaffungsrechts für Bund und Kantone 
hat die öffentliche Hand zudem ein Instru-
ment zur Verfügung, um Nachhaltigkeit 
und Lebenszykluskosten zu fordern und zu 
fördern.

Kantonale Energiegesetzgebungen 
gewinnen an Bedeutung
Durch den Wegfall des Klimafonds rücken 
die Kantonalen Energiegesetzgebungen 
(MuKEn 2014) wieder stärker in den Vorder-
grund. Die Fortführung der Gebäudepro-
gramme und die Anpassung der Rahmen-
bedingungen für den Ersatz von Öl- und 
Gasheizungen sind vorläufig weitgehend 
Sache der Kantone. Wie jedoch die finan-
ziellen Mittel für eine Beschleunigung der 
Modernisierung des Gebäudeparks aus 
dem nicht realisierten Klimafonds kom-

Am 13. Juni lehnten die Stimmberechtig-
ten der Schweiz das totalrevidierte CO2- 
Gesetz mit 51,6 % Nein-Anteil ab. Nur in 
fünf Kantonen fand die Vorlage eine Mehr-
heit. Das Ergebnis kommt einem politi-
schen Erdbeben gleich. Die Hoffnung, dass 
die Schweiz bis 2030 ihren Verpflichtungen 
aus dem Pariser Klimaabkommen zur 
CO2-Reduktion um mindestens 50 % gegen-
über 1990 nachkommen kann, rückt in 
weite Ferne.

Weiterhin fliessen Milliarden  
Franken ins Ausland
Die usic hat sich an vorderster Front für eine 
Annahme der Vorlage starkgemacht, mit 
ihrer eigenen Kampagne «Monday to Friday 
for Future» und als Mitglied der Allianz 
«Schweizer Wirtschaft für das CO2-Gesetz». 
Gerade durch die Förderung der kantonalen 
Gebäudeprogramme und Innovationen im 
Bereich der Klimamassnahmen über den 
neu angedachten Klimafonds hätten die 
Mitglieder der usic profitiert. Anstatt jähr-
lich Milliarden ins Ausland für den Kauf von 
Kraftstoffen zu bezahlen, wäre die inländi-
sche Wirtschaft gestärkt worden.

Keine Befreiung von der CO2-Abgabe
Das Nein hat unmittelbare Folgen für die 
Klimapolitik und den Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Ende 2021 fällt die Möglichkeit für 
Unternehmen einzelner Branchen weg, sich 
mittels Zielvereinbarung von der CO2- 
Abgabe zu befreien. Betroffen sind davon 
aktuell rund 1100 Unternehmen, welche ab 
dem 1. Januar 2022 abgabepflichtig wer-
den. Ende 2022 entfällt zudem die Möglich-
keit einer Erhöhung der CO2-Abgabe auf 
120 Franken pro Tonne CO2. Auch die kürz-
lich verlängerten Steuererleichterungen für 
biogene Treibstoffe läuft Ende 2023 aus. 
Umgekehrt fällt bereits Ende 2021 die Ver-
pflichtung der Treibstoffimporteure weg, 
Investitionen in Klimaschutzprojekte zu 
tätigen.
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Gescheiterte Totalrevision CO2-Gesetz

Wie weiter nach der  Niederlage?

Das Nein zum CO2-Gesetz gleicht einem politischen Erdbeben. Einzige 
Gewinnerin ist die Erdölbranche. Gibt der Bund nicht Gegensteuer, droht 
eine Umkehr der bisherigen Klimapolitik. Kantonale Gebäudeprogramme 
und das öffentliche Beschaffungswesen gewinnen an Bedeutung.
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pensiert werden können, steht in den 
Sternen. Allenfalls ist eine zeitnahe Über-
arbeitung der MuKEn 2014 in Betracht zu 
ziehen, um die Vorschriften im Gebäude-
bereich zu verschärfen. Die bisherigen 
Erfahrungen stimmen jedoch pessimis-
tisch.

Gletscherinitiative und Stromversor-
gungsgesetz genügen nicht
Die Gletscheralternative und der vom 
Bundesrat in die Vernehmlassung gesende-
te Gegenvorschlag sind keine Alternativen. 
Die Schaffung eines Verfassungsauftrags 
bedarf ja wieder eines Umsetzungsgeset-
zes. So hätte auch das CO2-Gesetz durch-
aus als Teil der Umsetzung der Gletscher-
initiative betrachtet werden können. Mit 
der Annahme werden bei beiden Varianten 
also weder Zeit noch Mehrwert gewonnen. 
Ohne das Instrument einer Lenkungsabga-
be, verbunden mit einem Klimafonds, liegt 
die Lösung wohl nur in einem Strauss von 
Massnahmen. Doch die Zeit drängt.

Mittelfristig eine politische  
Patt-Situation
Ein mittelfristiger Lichtblick bietet allen-
falls die anstehende Revision des Strom-
versorgungsgesetzes. Die Liberalisierung 

des Strommarkts und die Förderung von 
Energieverbünden könnten einen Teil zur 
Erreichung der Pariser Klimaziele beitra-
gen. Doch das genügt klar nicht. Ironi-
scherweise werden nun gerade Umwelt- 
und Heimatschutzvorschriften zum 
Hindernis, denn sie verunmöglichen vieler-
orts die Förderung von Wasser-, Wind- und 
Sonnenenergie.

Wirtschaft in der Verantwortung:  
Think Tank der IngenieurInnen
Für die usic kommt der jetzige Zustand 
einem Worst-Case-Szenario gleich. Denn 
die Umsetzung jeder neuen Massnahme 
bedeutet Zeitverlust. Zeit, die dringend 
benötigt wird, um die langfristigen Mehr-
kosten durch den Klimawandel abzuwen-
den. 

Die usic hat bereits letztes Jahr ent-
schieden, ihr Engagement zur Erreichung 
der Sustainable Development Goals (SDG) 
auf die Prioritätenliste zu setzen. Dazu hat 
sie mit dem Initiator Pierre Epars (CEO BG 
Ingénieurs Conseils SA) den Think Tank 
«rethink_ing» ins Leben gerufen.

Die Planerbranche wird stark von Nor-
men und Auftraggebern dominiert, womit 
im Alltag die Kreativität zuweilen verloren 
geht. Dabei geht oft vergessen, dass die 

Planerinnen und Planer für die Erreichung 
der SDG eine kaum zu überschätzende 
Rolle haben. 

Mit rethink_ing soll ein Gefäss geschaf-
fen werden, in welchem Out of the Box an 
Themen mit hohem gesellschaftlichem 
Wert gearbeitet werden kann. Dabei orien-
tiert sich rethink_ing an den Zielen der 
Sustainable Development Goals.

Mit einem breit diversifizierten Beirat ist 
der Think Tank angesichts der Komplexität 
der Themen bestens abgestützt.

Aus Sicht der usic ist es aber wichtig, 
dass für solche Aktivitäten ein ideeller und 
wirtschaftlicher Rahmen seitens der Politik 
und Gesellschaft vorhanden sein muss. 

Fokus auf den Hebel –  
Anreiz und Innovation
Der Hebel liegt hier bei der Anreizstruktur 
und der Innovation. Wer Anreize hat, in 
Innovationen zu investieren, wird schneller 
zum Ziel gelangen. Das CO2-Gesetz wollte 
viel und verlor dadurch alles. Die usic 
erwartet, dass sich die Politik wieder klar 
auf diesen Hebel fokussiert und über-
schaubare, aber wirkungsvolle Teillösun-
gen rasch umsetzt.  ■
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